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Einleitung
Arbeitgeber bieten ihren Arbeitnehmern inzwischen zunehmend die 
Möglichkeit des Dienstrad-Leasings an. Das Konzept des Dienst-
rad-Leasings sieht vor, dass der Arbeitgeber mit dem Dienstrad-
Anbieter einen Leasing-Rahmenvertrag schließt, in dem die allge
meinen Leasing-Bedingungen festgelegt werden. Zusätzlich 
schließen die beiden Leasingparteien Einzel-Leasingverträge über 
die vom Arbeitgeber bezogenen Fahrräder, in denen regelmäßig 
auch Daten des künftigen Nutzers, also des Mitarbeiters, anzu
geben sind. Parallel hierzu wird zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer ein Überlassungsvertrag über das jeweilige Fahrrad 
geschlossen, in dem die Nutzungsbedingungen festgehalten wer-
den. Die Verträge werden dabei in der Regel vom Dienstrad-Anbie-
ter zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen üblicherweise noch sei-
tens des Arbeitgebers abgeschlossene Versicherungsverträge, im 
Rahmen derer in bestimmten Fällen ebenfalls Daten des jeweiligen 
Mitarbeiters gegenüber der Versicherung angegeben werden müs-
sen.

Da im Zuge der Durchführung des Dienstrad-Leasings Mitarbeiter-
daten auf unterschiedliche Weise verarbeitet und dabei insbeson-
dere auch an verschiedene Stellen transferiert werden, sind neben 
den steuerrechtlichen und arbeitsrechtlichen Vorgaben auch die 
Regelungen des Datenschutzrechts zu beachten. Die jeweiligen 
Prozesse müssen insoweit den datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) gerecht werden.

Rechtsgrundlage
Wie für jede andere Datenverarbeitung gilt auch für alle Datenver-
arbeitungsprozesse im Zusammenhang mit dem Dienstrad-Lea-
sing der in Art. 6 DSGVO verankerte Grundsatz des Verbots mit 
Erlaubnisvorbehalt, der das Vorliegen einer Rechtsgrundlage erfor-
dert. Welche Rechtsgrundlage jeweils in Betracht kommt, hängt von 
der konkreten Verarbeitungstätigkeit sowie den verarbeiteten Daten 
ab.

Die Erhebung der zum Zwecke der Durchführung des Dienstrad-
Leasings erforderlichen Mitarbeiterdaten sowie die weitere Daten-
verarbeitung im Zuge des Abschlusses des Überlassungsvertrags, 
der im Kontext des Arbeitsvertrags des Arbeitnehmers steht, kann 
auf die Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung bzw. die Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses gestützt werden. Die Rechtsgrund-
lage ist in diesem Fall wohl Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, gegebe-

nenfalls auch Art. 88 DSGVO in Verbindung mit § 26 Abs. 1 S. 1 
BDSG. Soweit der Mitarbeiter über die zur Abwicklung des Dienst-
rad-Leasings erforderlichen Daten hinaus auf freiwilliger Basis 
zusätzliche personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, ist die 
Rechtsgrundlage hierfür die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a) DSGVO, gegebenenfalls auch Art. 88 DSGVO in Verbindung 
mit § 26 Abs. 2 BDSG.

Für die im Zuge der Vertragsabwicklung erforderliche Übermittlung 
der Mitarbeiterdaten vom Arbeitgeber an den Dienstrad-Anbieter 
kommen ebenso die Vertragserfüllung bzw. die Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO 
und gegegebenfalls Art. 88 DSGVO in Verbindung mit § 26 Abs. 1 
S. 1 BDSG sowie das berechtigte Interesse des Unternehmens an 
der Datenverarbeitung i.S.v. Art.  6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO in 
Betracht. Die Interessen des Unternehmens überwiegende Schutz-
interessen des Arbeitnehmers liegen regelmäßig nicht vor, da die 
Nutzung des Dienstrad-Angebots für die Mitarbeiter ohnehin frei-
willig ist.

Prinzipiell lässt sich argumentieren, dass auch die Verarbeitung der 
Mitarbeiterdaten durch den Dienstrad-Anbieter sowie dessen Auf-
tragsverarbeiter und Erfüllungsgehilfen auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DSGVO bzw. Art. 88 DSGVO in Verbindung mit § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG  
gestützt werden kann. Diese Interpretation ist allerdings nicht ganz 
unproblematisch, weil im Rahmen der Rechtsgrundlage der Ver-
tragserfüllung grundsätzlich auf eine Vereinbarung mit dem Betrof-
fenen abzustellen ist. Zwischen dem Dienstrad-Anbieter und dem 
betroffenen Arbeitnehmer besteht in der Regel aber gerade keine 
unmittelbare vertragliche Beziehung, da die Abwicklung über den 
Arbeitgeber erfolgen soll. Die Datenverarbeitung durch den Dienst-
leister erfolgt zwar zur Erfüllung des Vertrags mit dem Arbeitgeber. 
Dies könnte allerdings nicht ausreichen. Die Alternative wäre in der 
Folge, dass der Dienstrad-Anbieter sich auf eigene berechtigte Inte-
ressen i.S.v. Art. 6 Abs. 1. S. 1 lit. f) DSGVO bezieht und im Rahmen 
der Interessenabwägung darauf verwiesen wird, dass schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Mitarbeiter jedenfalls nicht über-
wiegen, weil insoweit eine Einbeziehung in den Vertrag zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer besteht. 

Etwaige Datenübermittlungen des Arbeitgebers an die Versiche-
rung sind aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht unproblematisch. 
Teilweise wird der Arbeitgeber aber dazu verpflichtet, bestimmte 
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Auskünfte zu erteilen. Bestenfalls werden die für die Inanspruch-
nahme des Versicherungsschutzes erforderlichen Daten vom jewei-
ligen Mitarbeiter selbst an die Versicherung übermittelt. Sofern 
dies nicht möglich ist, kommt als Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO in Betracht, sofern das Ein-
verständnis in die Datenübermittlung als Bedingung für die Durch-
führbarkeit des Dienstrad-Leasings vertraglich vorausgesetzt ist, 
sowie bezogen auf Gesundheitsdaten Art. 9 Abs. 2 lit. f) DSGVO.

Der Abschluss einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit 
dem Dienstrad-Anbieter ist regelmäßig nicht erforderlich, da Arbeit-
geber und Dienstrad-Anbieter in der Regel als eigenständig Verant-
wortliche agieren.

Erfüllung der sonstigen datenschutzrechtlichen 
Pflichten
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Datenminimierung ist 
prinzipiell darauf zu achten, dass nur solche Daten an die beteilig-
ten Parteien weitergegeben werden, die für die Durchführung des 
jeweiligen Vertragsverhältnisses zwingend benötigt werden. Dies 
gilt in besonderem Maße für die Übermittlung von Gesundheits
daten. Besteht die Möglichkeit zur direkten Übermittlung der Daten 
vom Mitarbeiter an den Dienstrad-Anbieter sowie dessen Auftrags-
verarbeiter und Erfüllungsgehilfen oder die Versicherung, sollte von 
dieser Gebrauch gemacht werden. Hinsichtlich etwaiger Daten-
übermittlungen seitens des Dienstrad-Anbieters an weitere Par-
teien kann es sich anbieten, sich seitens des Anbieters bestätigen 
zu lassen, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben bei jeder 
Datenübermittlung durch den Anbieter eingehalten werden. Das 
Unternehmen ist zwar nicht für die Datenverarbeitung durch den 
Dienstrad-Anbieter verantwortlich, es darf Daten allerdings nicht an 
Dienstleister weitergeben, wenn es Kenntnis darüber hat, dass 
diese nicht datenschutzkonform agieren.

Des Weiteren sind die betroffenen Arbeitnehmer im Vorfeld der 
Datenverarbeitung nach Art. 13 DSGVO umfassend über die im Kon-
text des Dienstrad-Leasings erfolgenden Datenverarbeitungspro-
zesse zu informieren. Die Informationsmaterialien sowie der Über-
lassungsvertrag sind entsprechend der konkreten Ausgestaltung 
des Leasing-Konzeptes sowie der im jeweiligen Fall herangezoge-
nen Rechtsgrundlagen auszugestalten. Darüber hinaus ist der Pro-
zess auch in das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten des 
Unternehmens aufzunehmen.

Zur Geltendmachung und Abwehr möglicher Rechtsansprüche soll-
ten die im Zuge des Dienstrad-Angebots verarbeiteten Daten vom 
Unternehmen regelmäßig für einen Zeitraum von drei Jahren nach 
Beendigung des Angebots hinaus aufbewahrt werden. Anschlie-
ßend sind die Daten zu löschen, sofern der Löschung keine Aufbe-
wahrungspflichten entgegenstehen. 

Fazit
Alle Datenverarbeitungsprozesse im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Dienstrad-Leasings bedürfen einer Rechtsgrund-
lage. In Betracht kommt insoweit vor allem die Vertragserfüllung. 
Arbeitgeber sollten außerdem grundsätzlich darauf achten, nur sol-
che Daten an den Dienstrad-Anbieter und die Versicherung weiter-
zugeben, die zur Abwicklung des Angebots auch tatsächlich zwin-
gend benötigt werden. Dies gilt vor allem für den Fall, dass eine 
Übermittlung von besonders sensiblen Daten, wie insbesondere 
Gesundheitsdaten, erforderlich sein sollte. Darüber hinaus sind die 
allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. Vor 
allem Informations-, Dokumentations- und Löschpflichten sind 
insoweit seitens des Unternehmens einzuhalten.
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